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Nr. 1 Digitale Präsentation NATURA 2000-Managementpläne 

 

NATURA 2000-Managementpläne, FFH-Gebiete, Fachbeitrag Offenland  
NATURA 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb 
der Europäischen Union. Es setzt sich aus Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und 
Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA = Special Protection Areas) zusammen. Hauptziel ist der 
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- und Pflanzenarten und ihrer 
natürlichen bzw. naturnahen Lebensräume.  
 
Einladung zur öffentlichen Vorstellung  
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) stellt die im Rahmen der 
NATURA 2000-Managementplanung erstellten Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen für den 
Offenlandbereich des Europäischen Vogelschutzgebietes  
 

Hainleite – Westliche Schmücke  (Thür. Nr. 9)  
Helme – Unstrut – Niederung  (Thür. Nr. 6)  

 
vom 01. - 28.02.2023 unter: https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/oeffentlichkeitsver-
anstaltung-2023-spa-managementplaene der interessierten Öffentlichkeit vor. Unter dem genannten 
Link finden Sie eine Kurzvorstellung der Planung sowie Ansprechpartner bei Rückfragen. Dieses      
online-Angebot ersetzt eine Öffentlichkeitsveranstaltung, die durch die im Zuge der Corona-Krise 
bedingten Einschränkungen nicht möglich ist. Sollten Sie Fragen zu dem Managementplan haben, 
steht Ihnen das beauftragte Planungsbüro im Zeitraum vom 06.02.23 – 10.02.2023 und 13.02.23 – 
17.02.2023 zur Verfügung. Die Telefonnummer des Planungsbüros wird auf der Internetseite des 
TLUBN bekannt gegeben. 
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Nr. 2 Haushaltssatzung 2023 des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 

Helbe-Wipper 
 

 
Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 
(GVBl. S. 149), i.V.m. §§ 76 Abs. 1, 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414) und der  
§§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06. September 2014 (GVBl. S. 642), 
geändert durch Verordnung vom 17. September 2020 (GVBl. S. 565) erlässt der Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverband Helbe-Wipper folgende Haushaltssatzung: 
 

Paragraph 1 

 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit wie folgt 
festgesetzt auf: 
     Gesamt  Trinkwasser  Abwasser  
     in TEUR  in TEUR  in TEUR  
 

1. im Erfolgsplan       
  die Erträge  14.576   6.064   8.512  
  die Aufwendungen 15.401   5.971   9.430  
  der Gewinn          - 825        93              - 918  
        

2. im Vermögensplan       
  die Einnahmen 12.384   3.069   9.314  
  die Ausgaben  12.384   3.069   9.314  
 

 

 

 

 

 

Genehmigungs- und Bekanntmachungsvermerk 

Der nachstehend abgedruckten Haushaltssatzung des Trinkwasser- und  

Abwasserzweckverbandes (TAZ) Helbe-Wipper wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde, 

Landratsamt Kyffhäuserkreis, vom 10.1.2023 die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.  

Die Bekanntmachung erfolgt im Bekanntmachungsorgan des Kyffhäuserkreises „Amtsblatt  

des Landkreises Kyffhäuserkreis“. 

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme für die Dauer von zwei Wochen ab dem Datum der 

Bekanntmachung in den Räumlichkeiten des TAZ in der Alexander-Puschkin-Promenade 27, 

99706 Sondershausen während der üblichen Dienststunden öffentlich aus. Darüber hinaus wird  

der Wirtschaftsplan bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss dieses  

Wirtschaftsjahres zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten. 

 

Sondershausen, 23. Januar 2023 

 

Hoffmann 
1. stv. Verbandsvorsitzender 
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Paragraph 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird auf 3.300 TEUR festgesetzt. 
 
     Gesamt  Trinkwasser  Abwasser  
     in TEUR  in TEUR  in TEUR  
  Kreditaufnahme 3.300   1.000   2.300  
 

Paragraph 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 2.662 TEUR  
festgesetzt. Er setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 Trinkwasser in TEUR         0     
 Abwasser in TEUR  2.662     
 

Paragraph 4 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird nach dem 
Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt: 
   

Gesamt  Trinkwasser  Abwasser  
     in TEUR  in TEUR  in TEUR  
     2.428   1.010   1.418  
 

Paragraph 5 

 
Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO sind dann 
erheblich und erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung, wenn sie bei einzelnen 
Haushaltspositionen den Betrag von 2,5 vom Hundert des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes 
(Summe aus Gesamtausgaben des Vermögensplanes und Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes) 
des jeweiligen Wirtschaftsbereiches des Zweckverbandes übersteigen.  
 

Trinkwasser:    226 TEUR 
Abwasser:       469 TEUR 

 
Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und für Baumaßnahmen im 
Sinne des § 60 Abs. 3 Nr. 1 ThürKO sind dann erheblich und erfordern den Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 1,5 vom 
Hundert des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes (Summe aus Gesamtausgaben des 
Vermögensplanes und Gesamtaufwendungen des  
Erfolgsplanes) des jeweiligen Wirtschaftsbereiches des Zweckverbandes übersteigen.  
 

Trinkwasser:    136 TEUR 
Abwasser:        281 TEUR 

 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, soweit sie unabweisbar sind und ihre 
Deckung gewährleistet ist. 
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Paragraph 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
Sondershausen, den 23.01.2023 
 
gez. 
Hoffmann 

1. stv. Verbandsvorsitzender 

 

Nr. 3 Satzung des Kyffhäuserkreises zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für 

die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Für die nachfolgend abgedruckte Satzung des Kyffhäuserkreises zur Erhebung von 
Verwaltungsgebühren für die örtliche Rechnungsprüfung (Beschluss Nr. 2022/7/057 vom 07.12.2022) 
wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde, Thüringer Landesverwaltungsamt, vom 30.12.2022, 
Aktenzeichen 240.2-1528-003/22-KYF, die rechtsaufsichtliche Eingangsbestätigung erteilt. Gemäß    
§ 2 Abs. 5 S. 2 ThürKAG darf die Satzung frühestens nach Ablauf eines Monats, nach dem die 
Kommune die Eingangsbestätigung für die anzuzeigende Satzung von der Rechtsaufsichtsbehörde 
erhalten hat, bekannt gemacht werden. 
 

Satzung 

des Kyffhäuserkreises 

zur Erhebung von Verwaltungsgebühren 

für die örtliche Rechnungsprüfung 

 

Aufgrund der §§ 98, 101 Absatz 3, 114 und 115 i. V. m. §§ 81, 82, 84 und 85 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 87); Artikel 1, 2 und 3 Thüringer Gesetz über das Neue Kommunale 
Finanzwesen (ThürNKFG) vom 19. November 2008 (GVBl. S. 381); §§ 1, 23 und 36 Thüringer Gesetz 
über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. 
S. 194); §§ 1, 2, 10, 11, 12 Thüringer Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 19. September 
2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396); 
Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. S. 
386), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. S. 5250); 
Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325), zuletzt 
geändert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731) i. V. m. Thüringer 
Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) inkl. Anlage 1 (Allgemeines 
Verwaltungskostenverzeichnis) vom 3. Dezember 2001 (GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 493) hat der Kreistag des Kyffhäuserkreises in seiner 
Sitzung am 07.12.2022 mit Beschluss Nr. 2022/7/057 die nachfolgende Gebührensatzung für die 
Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes des Kyffhäuserkreises beschlossen: 
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§ 1 Gebührentatbestand 

Der Kyffhäuserkreis erhebt für Prüfungen gemäß § 81 Abs. 1 und 2 ThürKO, Prüfungen im Auftrag 
der Verwaltung gemäß § 36 ThürKGG sowie für sonstige Prüfungen/ Dienstleistungen zum Ausgleich 
seiner Kosten, die ihm durch die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes entstehen, Gebühren 
und Auslagen nach Maßgabe dieser Satzung, sofern durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 
ist. 

 

§ 2 Gebühren- und Auslagenschuldner 

Gebühren- und Auslagenschuldnerschuldner sind die dem Kyffhäuserkreis angehörenden Städte, 
Gemeinden, sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 
Auftraggeber für Prüfungen von wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, 
Vereinen, Arbeitsgemeinschaften und Sonstige, für die Prüfungen durchgeführt bzw. sonstige 
Dienstleistungen erbracht werden. 

 

§ 3 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Gebühr wird nach zeitlichem Aufwand der Prüfung je Prüfer/ Prüferin erhoben. 

Die Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes umfassen die für die Durchführung der Prüfung 
erforderlichen Prüfungstätigkeiten (Prüfungsvorbereitung, Prüfung am Prüfungs- bzw. Dienstort, 
Erläuterungen zu Prüfungsfeststellungen, Erstellung von Prüfberichten/ Prüfvermerken, 
Stellungnahmen, Zeitaufwand für Besprechungen/ Abschlussgespräch). 

Sofern das Prüfungsergebnis in einem Prüfbericht/ Prüfvermerk zusammengefasst wird, sind mit der 
Zeitgebühr zwei Berichtsausfertigungen in Papierform sowie eine Überlassung als elektronisch 
gespeicherte Datei abgegolten. 

Gebühren werden nicht erhoben für allgemeine, einfache Auskünfte und Dienstleistungen mit 
geringem zeitlichen Aufwand. 

 

(2) Für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamtes für Prüfungen bis zum Haushalts-/ 
Wirtschaftsjahr 2021 beträgt die Gebühr 30,00 €/ Stunde, basierend auf § 2 Absatz 2 der Satzung des 
Kyffhäuserkreises zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für die örtliche Rechnungsprüfung vom 
20. März 2002, die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung gegolten hat. Angefangene Stunden werden 
auf halbe Stunden abgerundet. 

 

(3) Ab dem zu prüfenden Haushalts-/ Wirtschaftsjahr 2022 wird die Gebühr auf der Grundlage des 
Gebührensatzes festgesetzt, der in Anwendung der §§ 1 und 2 ThürVwKostG i. V. m. der Anlage 1 
und § 1 ThürAllgVwKostO (Allgemeines Verwaltungskostenverzeichnis) Punkte 1.4.1.3 – Gebühren 
für die regelmäßige Tätigkeit übrige Beschäftigte sowie 1.4.3 - Leistungen für Beratung nach § 1 
Absatz 4 des Thüringer Prüfungs- und Beratungsgesetzes vom 25. Juni 2001 in der aktuell gültigen 
Fassung zum 01. Januar desjenigen Haushaltsjahres gilt, auf das sich die Prüfung bezieht. 

Die Bemessungsgrundlage gemäß Punkt 1.4.1.3 für übrige Beschäftigte beträgt 15 Minuten. 
Angefangene Stunden werden in 15-Minuten-Schritten abgerechnet. 
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(4)  Für den Fall, dass Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen des Rechnungsprüfungs-amtes des 
Kyffhäuserkreises der Umsatzsteuerpflicht unterliegen sollten, erhöht sich die Gebühr nach Absatz 3 
um die Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe. 

 

§ 4 Auslagen 

(1) Auslagen, z. B. Reisekosten des Prüfers/ der Prüferin, zusätzliche Berichts-ausfertigungen 
werden in Anwendung des § 11 ThürVwKostG i. V. m. ThürAllgVwKostO mit dem Allgemeinen 
Verwaltungskostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung geltend gemacht.  

(2) Erfordert die Prüfungstätigkeit die Hinzuziehung externer Fachkräfte und Prüfstellen, sind die 
dem Kyffhäuserkreis hieraus entstehenden Kosten zu erstatten. 

 

§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr, der Auslagen 

(1) Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit Aufnahme der Prüfungstätigkeit oder 
sonstigen Dienstleistung. Der Gebührenbescheid wird nach der Bekanntgabe des Prüfberichtes/ 
Prüfvermerkes ausgefertigt. Sofern kein Prüfbericht/ Prüfvermerk erstellt wird, wird der 
Gebührenbescheid nach Erklärung über den Abschluss der Prüfung ausgefertigt. 

(2) Die Gebühren- und Auslagenschuld wird 10 Werktage nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig und ist an die Kreiskasse des Landratsamtes Kyffhäuserkreis zu zahlen. 

 

§ 6 Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die Satzung des Kyffhäuserkreises zur 
Erhebung von Verwaltungsgebühren für die örtliche Rechnungsprüfung vom 03.04.2002 außer 
Kraft. 

Sondershausen, den 02.01.2023 

gez. 
Hochwind-Schneider 
Landrätin 
 

Belehrung gemäß § 21 Absatz 4 Thür KO: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Erlass obiger Satzung, die sich aus der 
der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 
87) ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber dem Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Maßgabe dieser Belehrung geltend 
gemacht, so kann nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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Vorstehende Satzung des Kyffhäuserkreises zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für die örtliche 
Rechnungsprüfung nebst Ausfertigung und Belehrung sind gemäß § 21 Absatz 4 ThürKO und gemäß 
§ 14 der Hauptsatzung des Kyffhäuserkreises vom 30. Oktober 2015 in der Fassung der 2. 
Änderungssatzung vom 28.12.2021 öffentlich bekanntzumachen. 

 

Impressum 
Herausgeber: 
Landkreis Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Herr Dr. Heinz-Ulrich Thiele, Pressereferent 
Telefon: 03632 / 741 – 110, E-Mail: pressestelle@kyffhaeuser.de 
 
Erscheinungsweise: 

 ohne feste Erscheinungstermine (bei Bedarf bzw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) 
 Veröffentlichung auf der Internetseite des Kyffhäuserkreises www.kyffhaeuser.de und gebührenfreie Auslegung im 

Eingangsbereich des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises, Markt 8 in 99706 Sondershausen.  
 Das Amtsblatt kann als Download über www.kyffhaeuser.de bezogen werden. 


